
Wirecard Bank AG | Bretonischer Ring 4 | 85630 Grasbrunn
service@wirecardbank.com | www.wirecardbank.de

Ve
rs

io
n:

 1
.2

.0
 | 

S
ta

nd
 1

0/
20

09
Bedingungen für Zahlungen 
mittels Lastschrift im 
Abbuchungsauftragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungs-
auftragslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedin-
gungen.

1 	 Allgemein

1.1 	 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jewei-
ligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 	 Entgelte

1.2.1	Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate
vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf 
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.

1.2.2	Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absät-
ze 2 bis 6 AGB-Banken

1.3 	 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige
	 Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungs
bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den 
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfah
rensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen 
Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Inter-
net unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist 
schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich 
oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstlei-
stungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 
12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

2 	 Abbuchungsauftragslastschrift 

2.1 	 Allgemein

2.1.1	Wesentliche Merkmale des 
	 Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens

Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über 
die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Für 
die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift 
muss der Kunde
– 	 vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen,
	 Geldbeträge vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslast-

schriften einzuziehen, und
– 	 die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslast-

schriften seinem Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an 
den Dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln (Abbu-
chungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftrags-
lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbu-
chungsauftragslastschrift nach Einlösung von der Bank keine Erstattung 
des Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und 
die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zah-
lung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich auf 
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungs-
empfänger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfän-
ger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer und Bank-
leitzahl aus.

2.2 	 Abbuchungsauftrag

2.2.1	Erteilung des Abbuchungsauftrags

Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank 
die Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsemp-
fängers. Die Autorisierung umfasst die Belastung des Kontos des Kun-
den mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers und 
die Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten 
Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder in der mit der Bank ver-
einbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu erteilen.

Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten)
enthalten:
	 – Name des Zahlungsempfängers,
	 – Name des Kunden,
	 – Bezeichnung der Bank des Kunden und
	 – seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zu-
sätzliche Angaben enthalten.
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2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags

Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber
seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich 
und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen.

2.2.3 Zurückweisung einzelner Abbuchungsauftragslastschriften

Vor der Einlösung nach Nummer 2.4.2 kann der Kunde der Bank geson-
dert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten Abbuchungsauf-
tragslastschriften nicht zu bewirken. Diese Weisung ist möglichst schrift-
lich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank zu 
erklären.

2.3 	 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den 
	 Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift 
unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahl-
stelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger an-
gegeben.

2.4 	 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) 	 Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers werden 
am Tag des Zugangs bei der Bank mit dem vom Zahlungsempfän-
ger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden bela-
stet.

(2) 	 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe 
Nummer 2.4.2), wenn

	 - 	der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.1
		  vorliegt,
	 - 	der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.2 vom Kunden
		  widerrufen worden ist,
	 - 	der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer
		  2.2.3 zugegangen ist,
	 -	 die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des 

Zahlungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kun-
den bei der Bank zuzuordnen sind oder

	 -	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausrei-
chendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausrei-
chenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften

Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank-
arbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer Abbuchungsauftragslastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank 
den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 
vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit 
möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die 
zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt ha-
ben, berichtigt werden können.

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die
Bank das im „Preisund Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) 	 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon-
to des Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift des 
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens inner-
halb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Aus-
führungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht.

(2) 	 Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbu-
chungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf 
einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden 
Geschäftstag.

(3) 	 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der ver-
einbarten Häufigkeit.

2.5 	 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten 
	 Zahlung

Der Kunde kann bei einer gemäß Nummer 2.2.1 autorisierten Zahlung 
aufgrund einer Abbuchungsauftragslastschrift nach Einlösung (siehe 
Nummer 2.4.2) von der Bank keine Erstattung des Lastschriftbetrags 
verlangen. Weitergehende Ansprüche aus § 675x BGB sind ausge-
schlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank ge-
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die 
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 	
autorisierten Zahlung

(1) 	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlan-
gen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank 
bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) 	 Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die 
die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit de-
nen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) 	 Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf 
der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Ver-
spätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 ausgeschlos-
sen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstan-
den, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4) 	 Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nach-
vollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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2.6.3 Schadensersatz

(1) 	 Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.6.1 
und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hier-
bei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Scha-
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

(2) 	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Diese 
Haftungsgrenze gilt nicht

	 - für nicht autorisierte Zahlungen,
	 - bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
	 - für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
	 - für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der
	   Kunde Verbraucher ist.

2.6.4	Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher 
sind, bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 
BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maß-
gabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, 
der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entste-
henden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500,– Euro je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank 
besonders übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) 	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist ausge-
schlossen,

	 -	 wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zah-
lungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder

	 -	 soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-
empfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kun-
de von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuer-
langen.

		  Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) 	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht	oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zah-
lungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht au-
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über 
die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für 
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) 	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
	 Anspruch begründenden Umstände

	 -	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru-
hen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden 
werden können, oder

	 -	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.
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